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1 Hinweis beim Berechnen auf Differenzen in der Bu-
chungsliste 

 

Ergeben sich auf der Buchungsliste Differenzen, weil z.B. ein Konto nicht korrekt zugeordnet 

ist, werden Sie künftig beim Berechnen von edlohn auf diese Differenzen aufmerksam ge-

macht. Die Einstellungen unter Rechnungswesen wurden erweitert.  

Dienste > Rechnungswesen > Einstellungen 

 

Die Standardeinstellung des Feldes ist Ja. Beim Berechnen wird folgender Hinweis erstellt. 

Wenn Sie den Hinweis abstellen möchten, stellen Sie das o.g. Feld auf Nein um. 

 

Durch einen Doppelklick auf den Hinweis gelangen Sie systemseitig unter Dienste > Rech-

nungswesen > Konten/Kostenstellen zuordnen und können dort das fehlende Buchungs-

konto ergänzen. Hilfreich ist dabei das Setzen des Filters Verwendet.  
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So sieht man direkt, wo etwas fehlt. Bitte denken Sie auch an die Rubrik Nettobezüge, Netto-

abzüge und Sammelkonten. Auch dort könnte der Fehler liegen.  
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2 Einzelbewertung Fahrten Wohnung/Tätigkeitsstätte bei 
der Berechnung des geldwerten Vorteils Dienstwagen 

 

Auszug ABC des Lohnbüros 2016: 

Kann ein Kraftfahrzeug, das der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses ein Drit-

ter dem Arbeitnehmer unentgeltlich überlassen hat, von dem Arbeitnehmer auch für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt werden, ist grundsätzlich diese Nut-

zungsmöglichkeit unabhängig von der Nutzung des Fahrzeugs zu Privatfahrten zusätzlich mit 

monatlich 0,03 % des inländischen Listenpreises des Kraftfahrzeugs für jeden Kilometer der 

Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu bewerten und dem Arbeitslohn 

zuzurechnen, soweit nicht entsprechende Aufwendungen des Arbeitnehmers wegen einer 

Auswärtstätigkeit in voller Höhe als Werbungskosten zu berücksichtigen wären. 

Statt der 0,03 %-Regelung kann aber auch eine Einzelbewertung der Fahrten mit 0,002 % 

des Listenpreises vorgenommen werden. 

Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezogen 

schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das betriebliche Kraftfahr-

zeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt hat; 

die bloße Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus. Diese Erklärungen des Arbeitnehmers 

hat der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 

Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwi-

schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte vorgenommen, so hat der Arbeitgeber für alle 

dem Arbeitnehmer überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuge eine jahresbezogene Begren-

zung auf insgesamt 180 Fahrten vorzunehmen. Eine monatliche Begrenzung auf 15 Fahrten 

ist ausgeschlossen. 
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Beispiel: 

 

Monatspauschale: 

Bruttolistenpreis des Fahrzeuges: 30.000 € 

Entfernung Wohnung - Arbeitsstätte: 20 Km 

Damit ergibt sich: 

Geldwerter Vorteil für Privatfahrten: 300 € (1% von 30.000 €) 

Geldwerter Vorteil für Fahrten Wohnung – Tätigkeitsstätte: 180 € (0,03% von 30.000 € = 9 € x 

20 Km = 180 €) 

Geldwerter Vorteil pro Monat: 480 € 

 

Einzelbewertung: 

Bruttolistenpreis des Fahrzeuges: 30.000 € 

Entfernung Wohnung - Arbeitsstätte: 20 Km 

Der Arbeitnehmer fährt in diesem Monat an zehn Tagen zur regelmäßigen Arbeitsstätte mit 

dem Dienstwagen. 

Damit ergibt sich: 

Geldwerter Vorteil für Privatfahrten: 300 € (1% von 30.000 €) 

Geldwerter Vorteil für Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte: 120 € (0,002% von 30.000 € = 0,60 € 

x 10 Tage x 20 Km = 120 €) 

Geldwerter Vorteil pro Monat: 420 € 

  



 

 

Stand Juli 2016 © eurodata  Seite 5 von 8 

  

Um die Berechnung des geldwerten Vorteils auf Einzelbewertung umzustellen, gibt es bei der 

Dienstwagen-Berechnung ein neues Feld. Die Standardeinstellung ist die Berechnungsme-

thode Monatspauschale mit 0,03%. Diese kann gegebenenfalls auf die Berechnungsmethode 

Einzelbewertung mit 0,002% umgestellt werden. 

Arbeitnehmer > Abrechnungsdaten > Lohnartengruppen > Dienstwagen 
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3 Ausweis Zusatzversorgungsbeitrag Azubis Bauhauptge-
werbe (SOKA-Bau und Sozialkasse des Berliner Bauge-
werbes) 

 

Gemäß des Tarifvertrag über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (TZA Bau, 

05.06.2014, in der Fassung vom 10.12.2014) erwirbt jeder Auszubildende im Bauhauptgewer-

be ab dem 01.01.2016 monatlich einen Versorgungsbaustein in der Tarifrente Bau in Höhe 

von 20,00 €.  

Der Versorgungsbaustein wird durch das Berufsbildungsverfahren finanziert. Der Beitrag zum 

Berufsbildungsverfahren ist im Gesamtsozialkassenbeitrag zur SOKA-Bau enthalten und wird 

aus Vereinfachungsgründen innerhalb der SOKA-Bau direkt verrechnet, ohne Einbeziehung 

des Arbeitgebers. 

Auf Empfehlung der SOKA-Bau wird dieser Betrag in Höhe von 20,00 € ab dem 01.08.2016 

auf der Entgeltabrechnung der Auszubildenden im Bauhauptgewerbe nachrichtlich ausgewie-

sen.  
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4 Änderungen beim Versand von Erstattungsanträgen 
Lohnfortzahlung bei Mutterschutz  

 

Ein Erstattungsantrag Mutterschutz darf erst versendet werden, wenn das Erstelldatum + 31 

Tage nicht größer ist, als der im Antrag angegebene Fehlzeitenbeginn. Um eine Abweisung 

des Antrags durch die Krankenkasse zu vermeiden, wird ab sofort ein zu früh erstellter Antrag 

nicht mehr systemseitig versendet.  

Der Antrag muss von Ihnen zu gegebener Zeit über Dienste > Erstattungsanträge LFZ 

(AAG) > Erstattungsanträge versenden versendet werden. 

Das frühestmögliche Versanddatum finden Sie im Erstattungsantrag unter Entgeltangaben > 

Versand.      
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Zukünftig wird hier systemseitig eine Prüfung auf das Erstelldatum des Antrags durchgeführt.  

Beim Verlassen des Antrags werden Sie durch eine Info über einen nicht-versendbaren Antrag 

hingewiesen.  

 

Zusätzlich wird Ihnen beim Berechnen ein Hinweis angezeigt. 

 

Beispiel: 

Die Fehlzeit Mutterschutz wird mit Zeitraum  16.08.2016 bis 22.11.2016 angelegt. Am 

14.07.2016 werden die Daten im Abrechnungsmonat August 2016 für alle Monate erfasst und 

der Monat August 2016 wird abgerechnet. Das im Antrag angegebene Erstelldatum ist also 

der 14.07.2016. 

Fehlzeitbeginn im August 2016  >  16.08.2016 

abzüglich 31 Tage                   >  16.07.2016 frühestmögliches Versanddatum  

Wenn der Abrechnungsmonat August nun am 14.07.2016 von Ihnen abgerechnet wird, kann 

demnach kein systemseitiger Versand des Antrages erfolgen.  

Dieser muss dann ab dem 16.07.2016 von Ihnen über Dienste > Erstattungsanträge LFZ 

(AAG) > Erstattungsanträge versenden angestoßen werden.  

 

 

 


